
Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

Die IG Metall ruft alle Beschäftigten der 
CNH Baumaschinen GmbH Berlin zum unbefristeten Streik auf. 

Der Ausstand beginnt am Dienstag, 
21. Februar 2006 um 6.00 Uhr.

Um 9.00 Uhr findet eine Streikkundgebung 
vor dem Werkstor in der Staakener Str. 53-57 statt.

Die Urabstimmung vom 16. Februar 2006  ergab ein Votum 
von 92,3 Prozent für den Streik.

Dies bringt deutlich zum Ausdruck, dass die Beschäftigten bereit sind, 
für ihre Rechte und ihre Arbeitsplätze zu kämpfen.

CNH -Streikzeitung

CNH Baumaschinen GmbH Berlin

Nr.1 l 20. Februar 2006

Aufruf zum Streik
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Unsere Forderungen lauten:

1. Beschäftigte, die aus Anlass der Betriebsänderung ausscheiden, haben nach Ablauf der Kündi-

gungsfrist Anspruch auf Qualifizierungsmaßnahmen für 24 Monate unter Fortzahlung der Ver--

gütung. Die Firma trägt die Kosten der Qualifizierungsmaßnahmen.

2. Zur Milderung der mit dem Verlust des Arbeitsplatzes verbundenen Nachteile, erhalten die aus 

Anlass der Betriebsänderung ausscheidenden Beschäftigten eine Abfindung in Höhe von 3 Mo-

natsgehältern pro Beschäftigungsjahr (auf der Basis Jahreseinkommen : 12) zahlbar brutto für 

netto zuzüglich eines Grundbetrages sowie eines Erhöhungsbetrages für Unterhaltsverpflich-

tungen und Schwerbehinderungen.

3. Für Auszubildende, die wegen der Einstellung der Produktion ihr Ausbildungsverhältnis nicht 

bei der CNH Baumaschinen GmbH beenden können, trägt die Firma die Kosten für die Fortsetzung

des Ausbildungsverhältnisses in einem anderen Betrieb. Sofern die Auszubildenden nach Ende 

der Ausbildung nicht in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, besteht ein Abfindungs-

anspruch in Höhe eines tariflichen Jahresein-

kommens auf der Basis des Facharbeiter-

eckentgeltes der Metall- und Elektroindustrie. 

Sofern die betroffenen Auszubildenden in 

dem Beschäftigungsbetrieb in ein Beschäfti-

gungsverhältnis übernommen werden, trägt 

die Firma die Kosten für ein Jahr, die für die 

Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb nach 

Abschluss des Ausbildungsverhältnisses ent-

stehen.

4. Über Art und Inhalt der Qualifizierung ent-

scheidet eine paritätische Kommission auf 

der Grundlage der Aus- und Weiterbildungs-

wünsche der Beschäftigten. Bei Nichteini-

gung entscheidet die Einigungsstelle 

verbindlich.

5. Bildung eines Härtefonds. 

Dafür streiken wir

Name Vorname

Straße/Hausnummer Telefon

Postleitzahl/Wohnort Geburtsdatum

Betrieb: Name und Ort

Nationalität Änderung des bisherigen Status

Mitgliedsbeitrag (1% des monatl. Bruttogehalts) ab Monat

geworben durch (Name und Betrieb)

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten oder schicken an: 
IG Metall-Vorstand, Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 60519 Frankfurt am Main

z. Zt. vollbeschäftigt teilzeitbeschäftigt                    männlich weiblich

Auszubildende/r bis voraussichtlich:

gewerbl. Arbeitnehmer/in                 Angestellte/r                   kaufm. techn. Meister

Einzugsermächtigung/Bankverbindung

Ich bestätige die erfassten Daten über meine Person sowie den Grund (Zugangsart) für die Eintragung dieser Daten. 
Ich bin hiermit darüber informiert, dass die IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene
Angaben über mich mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet. Die für den Beitragseinzug nötigen Daten werden
zwischen der IG Metall und dem Geldinstitut – bei Lohnabzug mit dem Arbeitgeber – ausgetauscht (übermittelt). Die
Verwaltungsstelle informiert mich auf Wunsch über alle gespeicherten Daten.
Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag
von 1 % des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen.
Diese Ermächtigung erstreckt sich im Rahmen der von der Ortsverwaltung der IG Metall festgelegten Kassierungsart (§ 5 Ziff. 5
Satz 3 der Satzung) sowohl auf den Abruf von meinem Bankkonto, als auch auf den Einbehalt des Beitrags durch meinen
Arbeitgeber in der jeweiligen Höhe. Dies schließt die Weitergabe der entsprechenden Daten an die IG Metall ein.
Dieser Auftrag kann nur schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende bei der Verwaltungsstelle der IG Metall
rückgängig gemacht werden. Alle Änderungen oder Unstimmigkeiten, die sich aus diesem Auftrag ergeben, kann ich nur bei der
Verwaltungsstelle der IG Metall regeln.
Die vorstehenden Daten werden zum Zweck der Mitgliederbetreuung von der IG Metall erhoben und unter Beachtung des BDSG
verarbeitet. Weitere Empfänger dieser Daten sind die Service-Center der IG Metall. Den vorstehenden Hinweis zum Datenschutz
habe ich zur Kenntnis genommen.

Kto.Nr. Bankleitzahl

Name des Kreditinstituts in PLZ Ort

Datum/Unterschrift des Antragstellers/Mitgliedes/Kontoinhabers

Beitrittserklärung


